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Irritation der Bürger durch Hausnummern 
hier: Anfrage der CDU-Fraktion in der Sitzung der Bezirksvertretung Lindenthal vom 
04.05.2009, TOP 7.2.1 
 
Gibt es eine Möglichkeit, Hausnummern eventuell mit einem Richtungspfeil in die Stra-
ßenschilder aufzunehmen, um bei bestimmten Straßen Irritationen zu vermeiden? 
 
Auf der Aachener Straße zeigt sich z. B. ein Besucher am Maarweg aus der Straßenbahn 
und sieht auf der südlichen Seite des Zebrastreifens an der Ecke Aachenerstra-
ße/Braunstraße die Hausnummer 525, auf der nördlichen Seite dieses Zebrastreifens je-
doch die Hausnummer 400. 
 
Ein Hinweis auf den Straßenschildern dürfte bei solchen Nummerierungs-Unterschieden 
sicher hilfreich sein. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Hausnummernzusätze unter Straßennamensschildern sind kein Verkehrszeichen nach der 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Aus diesem Grund besteht kein rechtlicher Anspruch auf 
Anbringung der entsprechenden Zusatzzeichen. In Ausnahmefällen werden in besonderen 
Örtlichkeiten die Hausnummernzusätze als Serviceleistung der Verwaltung angebracht, 
wo Häuser nicht gefunden werden. Die Anordnung dieser Hausnummernzusätze ist aus 
personellen und finanziellen Gründen auf ein Minimum zu beschränken und restriktiv zu 
handhaben. Auf Straßen, die eine fortlaufende Hausnummerierung aufweisen, ist ein sol-
cher Einzelfall nicht gegeben. Die Aachener Straße ist in Fahrtrichtung stadtauswärts auf 
beiden Fahrbahnseiten fortlaufend nummeriert. Auf Grund der unterschiedlichen Gebäu-



 2
degrößen können sich auf den geraden bzw. ungeraden Hausnummerseiten Verschie-
bungen ergeben. Eine Orientierung ist jedoch auch für ortsunkundige Verkehrsteilnehmer 
auf Grund der systematischen Hausnummernvergabe immer möglich. Aus diesem Grund 
ist für die Aachener Straße keine besondere Situation ersichtlich, die Hausnummernzusät-
ze erforderlich macht. 
 
Eine entsprechende Ausschilderung wird daher seitens der Verwaltung abgelehnt. 
 
 
  
 


